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Gremium Sitzung am (falls bekannt)  

Bezirksausschuss IV-Südost 13.10.2020 

 

 

 

 

Beratungsgegenstand 

 

Antrag des Bezirksausschusses IV-Südost auf Erweiterung des Bewegungsparks am Auwaldsee 

 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

 

Zum Antrag des Bezirksausschusses IV-Südost auf Erweiterung des Bewegungsparks am Auwaldsee 

nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass das Amt für Sport und Freizeit jegliche Maßnahmen, die der sportlichen 

Betätigung dienen, befürwortet und unterstützt. Studien beweisen, dass regelmäßige körperliche Aktivitäten 

einen positiven Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden haben. 

 

Bei einem Ortstermin mit einer Kollegin des Gartenamtes wurden bereits verschiedene Standorte geprüft. Eine 

Erweiterung des Bewegungsparks mit zwei Fitnessgeräten ist aus Platzgründen möglich. 

 

Der BZA möchte den Park mit einem Twister und einem Pendel ergänzen.  

Angebote liegen dem Amt für Sport und Freizeit als Internetauszug vor; die Firmen sind dem Gartenamt 

allerdings nicht bekannt. 

 

Das Gartenamt hat aufgrund der Anregungen des Bezirksausschusses Fitnessgeräte von Firmen, mit denen 

sie schon Erfahrung haben, vorgeschlagen. 

 

Nach einer groben Schätzung muss man bei dieser Art von Sportgeräten (einschließlich Transport, 

Fundament, Fallschutz etc.) mit Kosten zwischen 11.000 € und 17.000 € rechnen. 
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Eine konkrete Kostenaufstellung ist erst nach einer Entscheidung, welche Geräte letztendlich angeschafft 

werden sollen, möglich.  

 

Nachdem die Verwaltung über die Weihnachtsfeiertage geschlossen ist, ist dieser Abstimmungstermin 

frühestens im Januar/Februar 2021 möglich. 

 

Unsere Stellungnahme beruht rein auf dem gesundheitlichen Aspekt und vorbehaltlich der weiteren 

Voraussetzungen der Allgemeinen Zuschussrichtlinien sowie der Vollzugsrichtlinien zum Bürgerhaushalt 

 

 

 

 

gez.  

 

Jaumann 

 

 

 


